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Rekommunalisierung paradox – Senatsverordnung sorgt 
weiterhin für Luxusgewinne aus überhöhten Wasserpreisen 
Mit Zinsen von 6,1%, die auf ein Kapital von ca. 4 Mrd. € berechnet werden, gehen 
weiterhin hohe Beträge in die Kalkulation der Frischwasser- und Abwasserpreise ein, 
die in Wirklichkeit gar nicht als Kosten entstehen. 

(Berlin, 17. Februar 2015) Wie in der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Forschung und Technik bekannt und in der Presse berichtet wurde, hat der Senat per 
Verordnung festgelegt, dass die sogenannten kalkulatorischen Zinsen mit 6,1 % auch nach 
der formalen Rekommunalisierung für das Jahr 2015 weiterhin auf hohem Niveau verbleiben 
sollen. In der Begründung hierfür heißt es, dadurch werde dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Berliner Wasserbetriebe (BWB) gehindert seien, das dem betriebsnotwendigen 
Kapital zugehörige Vermögen anderweitig rentierlich anzulegen. Wörtlich heißt es weiter: „Die 
Bindung des zum betriebsnotwendigen Kapital zählenden Vermögens erfolgt zu Gunsten der 
Gebührenzahlenden. Der durch die Verzinsung verfolgte Ausgleich ist von den 
Gebührenzahlenden aufzubringen.“ 

Hierzu Wolfgang Rebel, Pressesprecher des Berliner Wassertischs: „Warum muss ein 
öffentlicher Betrieb der Daseinsvorsorge den Wasserkunden fiktive kalkulatorische Zinsen in 
Rechnung stellen? Das mag bei privaten Unternehmen üblich sein, für ein öffentliches 
Unternehmen ist das völlig inakzeptabel! Das betriebsnotwendige Kapital der Wasserbetriebe 
gehört den Berliner*innen. Sie haben dieses Kapital über Jahre mit ihren Gebühren angespart. 
Warum sollen sie nun auch noch Zinsen darauf zahlen?“ 

Damit zeigt sich: Die vom Senat hochgelobte Rekommunalisierung der Wasserbetriebe ist 
nicht Ausdruck einer Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Die Gewinne sollen 
vielmehr genauso hoch bleiben wie zu Zeiten der privaten Wasserkonzerne. Die geringen 
Preisreduzierungen gelten nur vorübergehend und nur für das Frischwasser und wären ohne 
die Preissenkungsverfügung des Bundeskartellamts – nach festgestelltem 30 % igen  
Preismissbrauch – niemals erfolgt. Eine Änderung des Berliner Betriebegesetzes, das die 
„angemessene“ kalkulatorische Verzinsung (sind 6,1 % in der heutigen Niedrigzinsphase denn 
angemessen?) ermöglicht, wird von der Politik nicht verfolgt. Der Wassertisch fordert dagegen, 
dass die Berliner Wasserbetriebe im Haushalt des Landes unter parlamentarischer Kontrolle 
als Eigenbetrieb geführt werden und nicht gewinnorientiert arbeiten sollen. Dies setzt auch 
eine Änderung des Berliner Betriebegesetzes voraus. 

Eine Möglichkeit für die Berliner Wasserkunden, bereits gezahlte Preisüberhöhungs-Beträge 
zurückzuerhalten, besteht jetzt noch für die Frischwassergebühren des Jahres 2011. Hier 
können noch privatrechtlich Ansprüche geltend gemacht werden, die sich aus dem 
Bundeskartellamtsbeschluss vom 04.06.2012 und dem Urteil des OLG Düsseldorf vom 
24.02.2014 ergeben. Näheres hierzu finden Sie unter http://berliner-wassertisch.info/?p=9804 
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